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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1992

Norm

ABGB §1013

Rechtssatz

Auch eine Provision für den Vertreter, die bei der Preiskalkulation des Dritten nicht berücksichtigt wurde, weil sie vom

Dritten unter Verzicht auf einen Teil des Gewinnes gewährt wurde, hat die Bedeutung eines versteckten

Preisnachlasses und ist damit ein aus dem Geschäft entspringender Nutzen, auf dessen Herausgabe der Geschäftsherr

Anspruch hat.

Entscheidungstexte

9 ObA 206/92

Entscheidungstext OGH 16.09.1992 9 ObA 206/92

Veröff: SZ 65/120 = DRdA 1993,314 (Ritzberger - Moser)

9 ObA 292/92

Entscheidungstext OGH 16.12.1992 9 ObA 292/92

Veröff: Arb 11052
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